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Name: 
      

Anschrift: 
      
      
 

Telefon/Fax 
      
      

 
 
Stadt Warendorf 
Steuern Rückfragen unter: 
 Tel.: 02581-54-154 
Lange Kesselstr. 4-6 Fax: 02581-54-776 
 Internet: http://www.warendorf.de 
48231 Warendorf  
 
 Kassenzeichen: 
  
 
  
 (bitte ergänzen, sofern bekannt) 
 
 
 

V e r g n ü g u n g s s t e u e r a n m e l d u n g 
( Besteuerung nach dem Spieleinsatz ) 

 
 

für die Monate                                                     20              
 
 
 

gemäß § 1 Nr.6, § 10 in Verbindung mit § 7 Vergnügungssteuersatzung (VergnStS) der Stadt 
Warendorf vom 25.05.2010 in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 17.05.2024 über im 
Stadtgebiet Warendorf abzurechnende vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen 
 
Die Steuer  für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Appa-
raten bemisst sich bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach dem Spieleinsatz. Spieleinsatz ist die 
Summe der von den Spielern je Apparat zur Erlangen des Spielvergnügens aufgewendeten Beträge  
Sie beträgt 5 v.H. des Spieleinsatzes. Die Abrechnung des Spieleinsatzes  hat bis zum 15. Tag nach 
Ablauf eines Kalendervierteljahres zu erfolgen (§ 13.Abs. 3 VergnStS). Zählwerkausdrucke für den 
jeweiligen Abrechnungszeitraum  sind beizufügen. Diese müssen mindestens Geräteart, Gerätetyp, 
Gerätenummer, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer und Datum  des aktuellen und des letzten 
Zählwerkausdruckes und die für die Besteuerung nach § 7 derVergnStS notwendigen Angaben ent-
halten. 
 
Bitte verwenden Sie zur Steuerberechnung diesen lt. Vergnügungssteuersatzung verbindlichen Vor-
druck. Eine einheitliche Gestaltung erleichtert die Abrechnung der Steuer. Sollten Sie jedoch bei Ihrer 
Abrechnung andere Programme nutzen, bitte ich Sie satzungsgemäß zumindest die Gesamtbeträge 
auf den Vordruck zu übertragen und den Vordruck zu unterschreiben. 
 
Die Vergnügungssteuer wird gemäß §11 der Vergnügungssteuersatzung mit Bescheid abgerechnet. 
Den Bescheid erhalten Sie unaufgefordert. Bitte nehmen Sie die Zahlung erst nach Erhalt des Be-
scheides vor. Sollten Sie am Lastschriftverfahren teilnehmen, wird der Betrag zur Fälligkeit im Be-
scheid abgebucht. 
 
 
 
 
 
 

Bitte wenden, ausfüllen und unterschreiben! 

Rückfragen : 

Frau Högemann ,Dez.I/20 

Tel.: 02581/54-1203 

e-mail: birgit.hoegemann@warendorf.de 

.43.9006 
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Berechnung der Vergnügungssteuer: 
 

1 
Aufstellort 

(Straße,Hausnummer) 

2 
Anzahl 
Geräte 

3 
Spieleinsatz 

4 
Prozentsatz 

5 
Vergnügungssteuer 
(Spalte 3 x Spalte 4 /100) 
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5  
      

 
      
 

 
      

 
      

5  
      

Summe:             Summe:       

 
 
 
 

 
Ich ( Wir ) versichere ( n ), dass ich ( wir ) die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß gemacht habe 
( n ). 
 
 
 
                            
 
Ort, Datum Unterschrift/ Unterschriften der oder des 
 Steuerpflichtigen bzw. der gesetzlichen  
 Vertreterin oder des gesetzlichen Vertreters 

 


